	Allgemeine Dienstanweisung 

	Wach- und Sicherungsarbeiten



	Firma:


	     

	Datum:


	     

	Verantwortliche/r:


	     

	Allgemeines

	· Die Wach- und Sicherungsarbeiten sind mit hoher Qualität umzusetzen. Das bedeutet, dass alle Dienstanweisungen eingehalten werden. 

· Die Kunden sind zuvorkommend zu behandeln und die Arbeiten sind zuverlässig zu leisten (pünktlich, höflich und hilfsbereit). 

· Sensible Informationen, die in Zusammenhang mit der Arbeit bekannt werden, unterliegen der Schweigepflicht. 

· Während der Arbeitszeit darf kein Beschäftigter unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen. 

· Schusswaffen nur führen, wenn der Unternehmer/die Unternehmerin es angewiesen hat. 

· Keine Schreck-, Reizstoff- und Signalschusswaffen sowie schusswaffenähnliche Gegenstände verwenden; sie vermitteln ein trügerisches Sicherheitsgefühl und führen bei Konfrontationen mit Schusswaffen tragenden Tätern zu einer extremem Gefährdung ohne ausreichende Selbstverteidigungsmöglichkeit. 

· Probleme und Konflikte mit Dritten werden nicht eskaliert, sondern professionell gelöst. Das bedeutet, in Stresssituationen ausgeglichen reagieren, die Situation positiv beeinflussen und sich nicht provozieren lassen. 

· Bei festgestellten Gefährdungen aus dem Objekt – zum Beispiel Gefahrstoffe, Infektionsgefahren – sind die Persönlichen Schutzausrüstungen zu verwenden und die Schutzmaßnahmen einzuhalten. 

· Es ist darauf zu achten, dass die Kleidung immer sauber und in Ordnung ist. 

· Die rechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk ist einzusehen bei: 

           


	Organisation

	· Den Anweisungen der Einsatzleitung ist Folge zu leisten. 

· Die festgelegten Informationswege sind einzuhalten. 

· Probleme, Störungen und verdächtige Faktoren sofort an die Einsatzleitung melden. 

· Verbesserungsmöglichkeiten im Arbeitsablauf der Einsatzleitung oder dem/der Vorgesetzten mitteilen. Jeder hat das Recht zu erfahren, wie und ob sein Verbesserungsvorschlag umgesetzt worden ist. 



	Arbeitsmittel

	· Arbeitsmittel, Ausrüstungen, Hilfsmittel und Einrichtungen sind sorgsam zu behandeln und vor jedem Einsatz einer Sichtprüfung zu unterziehen. 

· Mangelhafte oder nicht funktionstüchtige Arbeitsmittel Ausrüstungen, Hilfsmittel und Einrichtungen dürfen nicht verwendet werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Der/die Vorgesetzte ist über die Mängel zu informieren. 




In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.[image: image1.png]
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